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1. Planungsanlass, Ziel und Zweck der Planung 
 
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 19/1 und 19/3 der Gemarkung Mühlenbeck, Flur 1.  
Für einen Teil der Fläche wurde bereits mit rechtsverbindlicher Genehmigung vom Oktober 
1997 ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan für den angesiedelten Betriebs- und 
Produktionssitz der Fa. MGB Fliesen & Naturstein GmbH entwickelt. Für diese Gesamtfläche 
sollen mit vorliegender Planung sowohl für die Erweiterung der Produktionskapazität als auch 
ergänzende Ansiedlung weiterer Unternehmen ausreichende Voraussetzung geschaffen werden. 
Zugleich wird damit dem Erfordernis einer zukünftig ausreichende Flexibilität zur Anpassung 
an den wirtschaftlichen Markt entsprochen. 
Die Vorbereitung damit verbundener baulicher Erweiterungsmaßnahmen erfordert 
planungsrechtliche Voraussetzung, die mit vorliegendem Bebauungsplan geschaffen werden. 
Der Standort ist für die weitere gewerbliche Nutzung geeignet, da er bei Durchführung von 
Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen weder Natur und Landschaft erheblich oder 
nachhaltig beeinträchtigt, noch lärmbezogene Auswirkungen bisher festzustellen waren oder 
sind. Somit kann von einer verträglichen Weiterentwicklung einer bestehenden 
Gewerbegebietsfläche in diesem Abschnitt ausgegangen werden. 
Da die betreffende Fläche nicht Bestandteil der Ortssatzung ist, wurde der Eigentümer 
mitwirkend in die planungsrechtlichen Grundlagen einbezogen.  
 
 
 
2. Übergeordnete und vorbereitende Planungen 
 
2.1 Landesraumordnungsprogramm  
Das Landesraumordnungsprogramm wurde im Juli 1993 für verbindlich erklärt. Es ist 
Rechtsgrundlage für eine Raumordnung im Lande Mecklenburg-Vorpommern und regelt 
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Aufgaben, Grundsätze und Organisation der Raumordnung und Landesplanung im Land 
Mecklenburg-Vorpommern und in den Planungsregionen.  
Auf Grundlage des Landesraumordnungsprogrammes werden die Regionalen 
Raumordnungsprogramme der einzelnen Regionen des Landes entwickelt.  
 
2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm  
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg findet diese Plangebietsfläche 
keine spezielle Erwähnung.  
In den Leitlinien für die nachhaltige Regionalentwicklung Westmecklenburg ist im Rahmen 
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit verankert, dass innerhalb der Region neue 
Erwerbsmöglichkeiten im Rahmen von Verarbeitung und Veredlung erschlossen werden 
sollen. Eine zukunftsorientierte Entwicklung ist daher vorzugsweise auszurichten auf … 
Arbeitsplätze im Gewerbe sowie Dienstleistungssekto. Im gewerblichen Sektor sind vor allem 
die klein- und mittelständischen Unternehmen zu fördern. (Begründung zu 3.1.1 (3)).  
Die Gemeinde unterstützt deshalb die Erhaltung eines ortsansässigen gewerblichen Betriebs am 
Standort in Mühlenbeck. Unter Bezug auf Entwicklungsmöglichkeiten von Gemeinden ohne 
Zentralortstatus soll, ausgehend vom Eigenbedarf, die ausgewiesene gewerbliche 
Siedlungsflächenerweiterung dazu im erforderlichen Umfang entwickelt werden.  
 
2.3 Landschaftsplan  
Der Landschaftsplan (2005) enthält zu dieser Fläche keine speziellen Anforderungen. 
 
 
 
3. Abgrenzung und Beschreibung des Plangebiets 
 
3.1 Lage und Größe des Geltungsbereiches  
Das Plangebiet liegt ca. 600 m östlich vor der Gemeinde Mühlenbeck (Landkreis: Ludwigslust 
und Parchim). Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 1,5 ha, die südlich durch die 
Kreissstraße (K062, Warsower Straße), nördlich, östlich und westlich durch angrenzende 
landwirtschaftlich genutzte Flächen begrenzt ist.  
 
3.2 Geländenutzung und Geländestruktur im Bestand  
Das gesamte Gelände ist ebenflächig auf dem Höhenniveau der umgebenden Ackerflächen. Die 
Betriebsfläche liegt ca 0,5 m tiefer als die Kreisstraße, so dass die Zufahrt an der südöstlichen 
Grundstücksecke ein leichtes Gefälle aufweist. Auf der Gewerbefläche befindet sich ein 
Hallengebäude, das in den 80-er Jahren für eine ursprünglich landwirtschaftliche Nutzung 
errichtet wurde. Die umgebenden Grundstücksflächen um das Gebäude sind großenteils durch 
betonierte und befahrbare versiegelte Abschnitte gekennzeichnet. Im nördlichen 
Grundstücksabschnitt befindet sich ein ehemaliger Feuerlöschteich sowie ein Soll. Die 
Randbereiche des Plangebiets bestehen als unversiegelte Vegetationszonen. 
 
3.3 Erschließung  
Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die Kreisstraße (K062) an und ist über die vorhandene 
Zufahrt an diese unmittelbar angebunden.  
 
3.4 Bodenverhältnisse  
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Das Plangebiet liegt in der Landschaftseinheit „südwestliches Endmoränen- und Sandergebiet“. 
Vorherrschend sind Sand-Braunerden sowie Tieflehm-Fahlerden vorhanden. 
Detaillierte Bodenerprobungen mit Sondierbohrungen liegen bisher nicht vor, sondern werden 
im Rahmen geplanter Hochbauvorhaben am jeweiligen Standort durchgeführt. Aufgrund der 
vorliegenden Erfahrungswerte wird davon ausgegangen, dass geplante Hochbauten flach auf 
bewehrten Fundamentplatten bzw. Einzel- und Streifenfundamenten gegründet werden können. 
Aus Erfahrung und Ortskenntnis des Grundstückseigentümers wird die Versickerung des 
Niederschlags- und Oberflächenwassers, über die Zwischenspeicherung im 
Regenrückhaltebecken, als ausreichend angenommen. 
 
3.6 Naturschutz und Trinkwasserschutz  
Im Nordosten des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes befindet sich ein gem. § 20 
NatSchAG M-V gesetzlich geschütztes Kleingewässer (Soll). Darüber hinaus sind keine 
weiteren Schutzgebiete oder Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts vorhanden. Laut 
Fachbeitrag Artenschutz kommen keine gefährdeten oder seltenen Tierarten im Plangebiet vor. 
Das im nordöstlichen Bereich vorhandene Soll ist Lebensraum einer Amphibienart und könnte 
potenziell Weitere beherbergen. Die übrigen Bereiche haben für den Arten- und Biotopschutz 
nur eine sehr geringe Bedeutung. 
 
3.7 Bodendenkmale  
Im Bereich des Plangebietes sind keine Bodendenkmale bekannt, deren Veränderung oder 
Beseitigung nach §7 Denkmalschutzgesetz M-V zu genehmigen wären.  
 
3.8 Altlasten  
Es sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Altablagerungen im Planungsgebiet bekannt.  
Das Plangebiet ist nicht als Kampfmittel-belasteter Bereich bekannt. 
 
 
 
4. Inhalt des verbindlichen Bauleitplans 
 
4.1 Erschließung  
4.1.1 Äußere Erschließung  
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die vorhandene Anbindungen an die 
Kreisstraße.  
Als Zufahrt wird die vorhandene befestigte Grundstückseinfahrt weiter genutzt. 
 
4.1.2 Innere Erschließung  
Die gewerbliche Flächennutzung erfordert vor allem befestigte Zufahrten zu den 
Halleneingängen, eine Umfahrbarkeit (vor allem aus Brandschutzgründen), Kundenparkplätze 
sowie Lagerflächen für Materialien.  
 
4.2 Bauliche Nutzung  
4.2.1 Art der baulichen Nutzung  
Die Plangebietsfläche wird ausschließlich für gewerbliche Nutzung des produzierenden 
Gewerbes vorgesehen und deshalb als GE-Gebiet festgelegt, mit unzulässiger Nutzung für 
Tankstellen, Anlagen für sportliche Zwecke sowie kirchliche, kulturelle, soziale und 
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gesundheitliche Zwecke, ebenso sind Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Wohingegen die 
Einrichtung von Wohnungen für Betriebsleiter, -inhaber, Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
zulässig sein soll. 
 
4.2.2 Maß der baulichen Nutzung  
Baugrenzen / Baulinien  
Das Überbauungsverhältnis an diesem gewerblich genutzten Standort soll auf das notwendige 
Erfordernis beschränkt bleiben. Deshalb wird die bebaubare Fläche durch ein Baufenster 
(durch Baugrenzen dargestellt), festgelegt. Das Baufenster darf durch Gebäudeteile nicht 
überschritten werden. 
 
Höhen  
Für die neu zu errichtenden baulichen Anlagen im Plangebiet wird eine maximale Traufhöhe 
festgesetzt. Diese Höhenbegrenzung orientiert sich an dem Bestandsgebäude und ermöglicht 
eine ausreichende Raumnutzung. 
Die Festsetzungen der Höhe verfolgt das Ziel, die bauliche Zusammenhängigkeit im 
Erscheinungsbild zu ermöglichen. 
 
Nebenanlagen  
Im gesamten Plangebiet werden außerhalb der überbaubaren Flächen Nebenanlagen i.S des §14 
(2) BauNVO ermöglicht, die für eine ausreichende Ver- und Entsorgung erforderlich sind 
sowie Anlagen für erneuerbare Energien zulassen. 
 
4.2.3 Gestaltung baulicher Anlagen  
Die Plangebietsfläche wird im Erscheinungsbild vorrangig durch die baulichen Anlagen 
geprägt sein. Die Gestaltung der Gebäude wird im wesentlichen durch übliche 
Hallenkonstruktionen geprägt sein. Spezifische Anforderungen an die Baukörper- oder 
Fassadengestaltung bestehen nicht. 
 
 
4.3 Grünordnung  
4.3.1 Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung 
Vermeidungsmaßnahmen 
Um die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft so gering wie möglich zu halten und um 
negative Auswirkungen auf das geschützte Soll im Nordosten des Geltungsbereichs zu 
vermeiden, werden entsprechende Maßnahmen festgelegt. 
 
4.3.2  Kompensationsmaßnahmen 
Um die unvermeidbaren Beeinträchtigungen auszugleichen, sind verschiedene Maßnahmen im 
Geltungsbereich vorgesehen. 
 
4.3.2.1 Straßenbäume  
Entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenze sind Bäume anzupflanzen, die die vorhandene 
Baumreihe an der Kreissatraße ergänzen. 
 
4.3.2.2 Hecken  
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Im westlichen und nördlichen Randbereich des Plangebietes ist jeweils eine Hecke aus 
heimischen Laubgehölzen mit einem vorgelagerten Brachesaum anzulegen. 
Die Gehölzbestände sind dauerhaft zu erhalten und regelmäßig durch den 
Grundstückseigentümer zu pflegen. 
 
 
5. Immissionsschutz 
 
5.1 Lärmschutz  
Die geplante Anlage ist im Sinne des BImSchG nicht genehmigungsbedürftig. 
Als Orientierung im Rahmen der städtebaulichen Planung ist die Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm anzuwenden. Diese gilt auch für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. 
Darin sind zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel festgelegt, für Immissionsorte außerhalb von 
Gebäuden. Als maßgeblicher Immissionsort gilt (gem. Nr. 2.3) der zu ermittelnde Ort im 
Einwirkungsbereich der Anlage, an dem eine Überschreitung am ehesten zu erwarten ist.  
Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche, ist gem. TA-Lärm 
sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung am maßgeblichen Immissionsort die 
Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm Nummer 6 nicht überschreitet.  
Darin sind folgende Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 
festgelegt: 
in allgemeinen Wohngebieten tags = 55 dB(A) nachts = 40 dB(A) 
in Dorfgebieten                         tags = 60 dB(A) nachts = 45 dB(A) 
Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind nach BImSchG so zu errichten und zu betreiben, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik zur 
Lärmminderung vermeidbar sind. 
Die Einhaltung dieser Immissionsrichtwerte ist zu gewährleisten und wird ggf. im Rahmen der 
öffentlich-rechtlichen Zulassung einer immissionsschutzrechtlichen Prüfung unterzogen. 
 
 
 
6. Technische Infrastruktur 
 
6.1 Elektrizität  
Die Stromversorgung wird vom zuständigen Energieversorgungsunternehmen angeschlossen.  
 
6.2 Gasversorgung  
Die Gasversorgung ist nicht vorhanden und wird bei Bedarf vom zuständigen 
Energieversorgungsunternehmen angeschlossen.  
 
6.3 Trinkwasserversorgung  
Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch Anschluss an das vorhandene Netz.  
 
6.4 Abwasser  
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über vollbiologische Kleinkläranlagen. 
 
6.5 Regenwasser  
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Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser versickert unmittelbar auf den 
Vegetationsflächen vor Ort bzw. wird in ein Regenrückhaltebecken geleitet, das als 
Pufferspeicher für die allmähliche Versickerung dient. Eine entsprechende Berechnung findet 
sich in der Anlage (9.4). Es handelt sich dabei um den Nachweis der schadlosen Ableitung des 
anfallenden Niederschlagswassers von Hof- und Dachflächen gemäß Arbeitsblatt DWA A-138. 
 
6.6 Reststoffentsorgung  
Die Entsorgung auftretender Abfälle aus der gewerblichen Nutzung erfolgt im Rahmen und 
nach Maßgabe der gewerblichen Betriebserlaubnis. Auf die Einhaltung der Satzung über die 
Abfallentsorgung wird hingewiesen. 
 
 
7. Flächenbilanz 
 
Für das ca. 1,5 ha große Plangebiet ergeben sich folgende Flächengrößen:  
 
Flächengrößen:  
 
05.4      Nährstoffreiche Stillgewässer (SE)               90 m² 
5.6.4     Feuerlöschteich (SYL)              330 m² 
14.8.2   Gewerbegebiet (OIG)           8.272 m² 
14.11.3 Brache der Verkehrs- u. Industrie-          6.715 m² 
               flächen (OBV) 
  
 
Fläche gesamt ca. 15.407 m² 
  
 
8. Kosten und Finanzierung 
 
Der Eigentümer der Plangebietsfläche und zukünftiger Betreiber übernimmt die Entwicklung 
des Gebietes einschließlich der Kosten dafür. 
Die Mitwirkung bei der Planung sowie bei der Umsetzung des Vorhabens wird in einem 
Städtebaulichen Vertrag geregelt. 
 
 
 
9. Anlage 
 
9.1  Umweltbericht mit Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
9.2  Pflanzchema 
9.3  Ausgleichspflanzung, Leistungsbeschreibung 
9.4  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
9.5  Einleitung von Oberflächenwasser – Berechnung 
9.6  Regeldetail Regenrückhaltung  
 
 
 


